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A. Allgemeines 

Der "Modellversuch zur Qualitätssicherung und Verfahrensbeschleunigung in der 

praktischen Denkmalpflege" (MVD) geht auf einen Beschluss des Bayerischen 

Landtags vom 7. März 2007 zurück (LT-Drs. 15/7657). Er begann offiziell am 1. 

Oktober 2007 und soll spätestens am 30. April 2011 abgeschlossen sein. Das Kon­

zept für die Durchführung des Modellversuchs (MVD) wurde vom Bayerischen 

Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) erarbeitet und nach einer Vorberatung durch 

den Landesdenkmalrat vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, For­

schung und Kunst (STMWFK) gebilligt. 

B. Prämissen des Landtagsbeschlusses 

Der Beschluss des Bayerischen Landtags folgte einem Antrag der Abgeordneten 

Dr. Ludwig Spaenle, Manfred Christ, Bernd Kränzle, Philipp Graf von und zu Ler­

chenfeld, Eduard Nöth, Gerhard Wägemann und Ernst Weidenbusch (alle CSU) 

vom 13.12.2006 (LT-Drs. 15/7118). Die Initiative ging von der Annahme aus, dass 

sich die Arbeit des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege weiter verbessern 

lässt, und zwar insbesondere mit Blick auf 

- die Erfolgsorientierung der Denkmalpflege im Allgemeinen, 

- die Beschleunigung bestimmter Verfahren, 

- die Qualität der Beratungstätigkeit. 

Die Antragsteller stützten sich auf Erkenntnisse, die bereits im Vorfeld durch ver­

schiedene Untersuchungen gewonnen worden waren, so in den Jahren 2000 / 2001 

durch die "Untersuchung des Denkmalschutzrechts und der Denkmalschutzverwal­

tung" (durchgeführt nach Beschluss des Ministerrats vom 16. November 1999) so­

wie eine Umfrage zur "Zusammenarbeit zwischen dem Bayerischen Landesamt für 

Denkmalpflege und den Unteren Denkmalschutzbehörden (UDSchB)", die im Jah­

re 2006 vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege veranstaltet wurde. 
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C. Ziele des Modellversuchs 

Der Beschluss des Bayerischen Landtags bezieht sich auf drei Bereiche des Ge­

samtkomplexes "Denkmalschutz und Denkmalpflege", nämlich: 

- die Beratungstätigkeit des Landesamtes für Denkmalpflege, 

- die Förderverfahren, 

- die Steuerbescheinigungen nach §§ 7 i etc. EStG. 

Daraus leiten sich auch die Ziele des Modellversuchs ab: 

- die Qualitätssicherung und Erfolgsorientierung in der fachlichen Betreuung, 

- die Erleichterung und Beschleunigung der Fördermittel vergäbe, 

- die Erleichterung und Beschleunigung der Steuerverfahren 

Mit Blick daraufwaren die drei Hauptschwerpunkte des Modellversuchs: 

1. die Weiterentwicklung des Landesamts für Denkmalpflege zu einer Eigentümer-

und Partner-orientierten Dienstleistungsbehörde; mit Blick darauf sollten alle Vor­

gänge der Gutachter- und Beratungstätigkeit, der Sprechtage und der Projektsteu­

erung aus Sicht der Unteren Denkmalschutzbehörden (UDSchB) wie der Denkmal­

eigentümer überprüft und auf Optimierungsmöglichkeiten hin untersucht werden; 

2. eine positivere Wahrnehmung von Denkmalschutz und Denkmalpflege im Be­

reich konfliktträchtiger Themen wie z. B. der Barrierefreiheit von Bauten, des 

Brandschutzes, der Energieeinsparung sowie der Schutzwürdigkeit von Bauten der 

1950er und 60er Jahre; Ziel sollte es dabei sein, Wege zu finden, um die denkmal-

pflegerischen Anliegen im Rahmen des gesellschaftlichen Diskurses besser zu 

vermitteln; 

3. eine Verbesserung des Bilds der Denkmalpflege in der Öffentlichkeit; in diesem 

Zusammenhang sollten die Chancen und Möglichkeiten des Denkmaltourismus in 

Bayern, die Rolle der Denkmalpflege in von Abwanderung betroffenen Regionen 

sowie die Möglichkeiten der Revitalisierung leer stehender Gebäude näher un­

tersucht und erprobt werden, um die Potentiale der Denkmalpflege als Chance für 

die wirtschaftliche Entwicklung und als Zukunftsthema sichtbar zu machen. Heute 

sehen sich nämlich der Denkmalschutz und die Denkmalpflege einem Zwiespalt 

gegenüber: Den begeistert unternommenen und problemlos finanzierten spektaku­

lären Rekonstruktionen und Großrestaurierungen steht die Vernachlässigung des 

bescheidenen Originals gegenüber. Der Entwicklung von restauratorischer Hoch­

technologie entspricht das Schwinden der handwerklichen Fähigkeiten in der Flä-
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che, den epochalen Fortschritten der archäologischen Methode ein erheblicher Ver­

lust an Bodendenkmälern durch Flächenfraß, Erosion und Raubgräberei. Obgleich 

das ökonomische Prinzip vorherrscht, entgeht die ökonomische Dimension der 

Denkmäler und der Denkmalpflege einer breiten Wahrnehmung. Trotz der Identi­

tätskrise, in welche sie geraten ist, nutzt die Gesellschaft das Identitätspotential der 

Denkmäler immer zögerlicher. Immer noch mangelt es weithin an der Überzeu­

gung, dass Denkmäler ein bedeutendes Potential zur Bewältigung unserer Zu­

kunftsprobleme enthalten, und dass dieses Potential nur in einem breiten, ressort-

und fächerübergreifenden Ansatz zur Entfaltung gebracht werden kann. 

D. Organisation des Modellversuchs 

Zur Erreichung dieser Ziele sollten in enger Abstimmung mit den kommunalen 

Spitzenverbänden die gegenwärtige Praxis überprüft und im Anschluss daran Op­

timierungsmaßnahmen erprobt werden. In Anlehnung an das sog. Modellkommu­

nengesetz sollten dazu etwa 10 % der insgesamt 131 UDSchB in Bayern als Partner 

gewonnen werden. Als weitere Partner wurden um Mitwirkung gebeten: 

- die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, 

- die bayerischen Diözesen, 

- die Evangelisch-Lutherische Landeskirche, 

- der Bayerische Haus- und Grundbesitzerverband, 

- die Bayerische Architektenkammer, 

- die Bayerische Ingenieurekammer-Bau sowie 

- der Bayerische Landesverein für Heimatpflege. 

Die Organisation des MVD erfolgte mittels einer Lenkungsgruppe (LG), der die 

Steuerung des Projekts im Grundsätzlichen sowie die Bewertung der Ergebnisse 

oblag. Ein Projektteam (PT) leistete die inhaltliche Zuarbeit, wozu es insgesamt 21 

Arbeitssitzungen abhielt, unter anderem auch bei den beteiligten Institutionen. Ver­

lauf und Ergebnisse aller Sitzungen wurden in ausführlichen Protokollen festgehal­

ten und der LG zeitnah vorgelegt. Die LG trat achtmal zusammen. Daneben wur­

den einige Sonderthemen durch spezielle Projektteams behandelt. Das Thema 

Denkmaltourismus bearbeitet das WFKM selbst. 
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Die Lenkungsgruppe (LG)bestand aus folgenden Personen: 

Spaenle, Dr. Ludwig, Staatsminister, MdL (bis November 2008), 

Sibler, Bernd, Staatssekretär a. D.; MdL, Vorsitzender des Landesdenkmalrates und 

Vorsitzender (ab November 2008), 

Bauer, Kurt, Ltd. MR, Oberste Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des In­

nern, 

Baur, Dr. Andreas, Ministerialrat, Bayer. Staatsministerium für Wissenschaft, For­

schung und Kunst, 

Greipl, Prof. Dr. Egon Johannes, Generalkonservator des BLfD, 

Hering, Bernd, Landrat des Landkreises Hof, Bayer. Landkreistag, 

Lehner, Prof. Dr. Julia, Kulturreferentin der Stadt Nürnberg, Bayer. Städtetag, 

Meier to Bernd-Seidl, Petra, Oberbürgermeisterin Stadt Lindau, Bayer. Gemeinde­

tag, 

Vollmar, Dr. Bernd, Landeskonservator, Abteilungsleiter A / BLfD, 

Wölzmüller, Martin, M.A., Geschäftsführer des Bayer. Landesvereins für Heimat­

pflege. 

Das Projektteam (PT) bestand aus folgenden Personen: 

Baumann, Wolfgang, Dipl.-Ing., Planungsreferent der Stadt Nürnberg, Vertreter 

des Bayer. Städtetags, 

Berlinger, Gabriele, Dipl.-Ing., Kreisbaumeisterin des Landkreises Cham, Vertrete­

rin des Bayer. Landkreistags, 

Dennemarck, Hans Jürgen, Dipl.-Ing., Baureferent des Erzbistums München und 

Freising, Vertreter der bayerischen Erzdiözesen und Diözesen, 

Hein, Harald, Dipl.-Ing., Kirchenbaudirektor, Vertreter der Ev.-Luth. Landeskirche 

in Bayern, 

Knoll, Eduard, Dipl.-Ing.(FH), Vertreter der Bayer. Architektenkammer / Bayer. 

Ingenieurekammer-Bau, 

Nikui, Manfred, RA, Vertreter des Landesverbandes der Bayer. Haus-, Wohnungs­

und Grundbesitzer e.V., 

Sterl, Norbert, Dipl.-Ing., Ltd. Baudirektor, Bereichsleiter Hochbau des Staatl. 

Bauamtes Passau, 

Zeitler, John, M.A., Stadtarchäologe der Stadt Nürnberg, kooptiertes Mitglied, 
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Borgmeyer, Dr. Anke, Konservatorin, BLfD, Referentin Denkmalerfassung (Ref. Z 

I), 
Büttner, Dr. Andreas, Konservator, BLfD, Referent Bodendenkmalpflege, (Ref. B 

IV), 

Mette, Dr. Michael, Hauptkonservator, BLfD, Referent und stv. Referatsleiter Bau-

und Kunstdenkmalpflege (Ref. AII), Sprecher des Projektteams bis Juni 2008, 

Müller, Andreas, BLfD, Fachreferent für Restaurierung, (Ref. A V), 

Schmidt, Wolf, Dr.-Ing., Hauptkonservator, BLfD, Referatsleiter (Ref. G 2) und 

Sprecher des Projektteams ab Juni 2008. 

Um aussagekräftige Daten über die aktuelle Praxis der Denkmalpflege zu gewin­

nen, wurden bei den Partner-Kommunen zwei Umfragen durchgeführt. Die erste 

sollte Aufschlüsse über schwerwiegende Defizite im Bereich der Bau- und Kunst­

denkmalpflege liefern. Dazu wurden sieben Bereiche ("Schlüsselszenarien") unter­

sucht, in denen sich etwa 80 % der politisch wie fachlich bedeutsamen Vorgänge 

abspielen: 

Szenario I: Ortseinsichten zur Prüfung der Denkmaleigenschaft, 

Szenario II: Sanierung eines Baudenkmals mit Bodeneingriff, 

Szenario III: Beratung im Vorfeld von Maßnahmen, 

Szenario IV: Behördensprechtag der Bau- und Kunstdenkmalpflege, 

Szenario V: Qualitätssicherung in Planungs- und Genehmigungsphase, 

Szenario VI: Erlaubnisverfahren bei staatlichen Baumaßnahmen, 

Szenario VII: Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen, 

Szenario VIII: Sog. Metafragen. 

Parallel zu dieser ersten Befragung entwickelte das Projektteam Optimierungsmo­

delle, die dann bei der Auswertung der Umfragedaten als Orientierungshilfen und 

Vergleichsmaßstab dienten. Eine zweite, ergänzende Umfrage wurde im Juni 2009 

zu den Themen Barrierefreiheit, Brandschutz, Energienutzung bzw. Energieeinspa­

rung in Baudenkmälern, Revitalisierung historischer Bausubstanz, Auswirkungen 

der demographischen Entwicklung auf die Baudenkmäler sowie Konflikte zwi­

schen Bodendenkmalpflege und Planungsvorhaben durchgeführt. Die Arbeit des 

Projektteams fand ihren Abschluss mit der Formulierung von 15 Beschlussvor­

schlägen, die dem Auftrag der Lenkungsgruppe entsprechend ausgearbeitet und 

dieser am 2. Juli 2009 übergeben wurden. 
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E. Allgemeine Erkenntnisse aus dem Modellversuch 

1. Aktueller Status des Systems Denkmalschutz - Denkmalpflege 

Im Zuge des Modellversuchs zeigte sich, dass sich nennenswerte Optimierungs­

möglichkeiten nur dann abzeichnen, wenn man nicht nur das BLfD, sondern das 

gesamte System "Denkmalschutz - Denkmalpflege" in die Überlegungen einbe­

zieht. Eine isolierte Betrachtung des BLfD führt deshalb nicht weiter, weil dieses 

nie allein agieren kann, sondern stets auf die Kooperation mit anderen Institutionen 

angewiesen ist. Das Denkmalschutzgesetz und die erste Vollzugsvorschrift ("Ge­

meinsame Bekanntmachung" von 1984) sah daher ursprünglich starke Denk­

malschutzbehörden vor, die in ihren Aktivitäten von einer relativ kleinen Fachbe­

hörde BLfD beraten und unterstützt werden sollten. Die einzige Schlüsselkompe­

tenz, die dem BLfD in diesem Zusammenhang originär zukam, war die Auswei­

sung der Denkmäler, die Führung der Denkmalliste sowie die Beratung im Rahmen 

von Baugenehmigungs- und Erlaubnisverfahren. 

Im heute bestehenden System liegt die tragende Rolle jedoch beim BLfD, während 

die meisten UDSchB - einige Städte und Landkreise mit starkem denkmalpflegeri-

schem Engagement ausgenommen - bei der denkmalfachlichen Arbeit auf das 

BLfD unbedingt angewiesen sind. Diese Verhältnisse haben ihre Ursache in der 

begrenzten Zahl des zur Verfügung gestellten Personals, dessen teilweise fehlender 

fachlicher Qualifikation sowie in der teilweise eingeschränkten finanziellen Leis­

tungsfähigkeit vieler Kommunen. Das BLfD musste deshalb im Laufe der Jahre 

immer mehr Aufgaben im praktischen Vollzug des DSchG übernehmen, ohne je­

doch im Gegenzug einen größeren Spielraum und größere Zuständigkeit in rechtli­

cher Hinsicht zu erhalten. Das Gegenteil war der Fall: Als im Rahmen der Bau-

rechtsnovellierung 1994 das Dissensverfahren entfiel, hatte dies eine bedeutende 

Schwächung der Stellung des BLfD gegenüber den UDSchB zur Folge. Für viele 

Kommunen gelten Denkmalschutz und Denkmalpflege vor allem als Anliegen des 

Staates, der sich folglich auch selbst um deren Umsetzung kümmern sollte. Dieses 

gewachsene System ist innerhalb bestimmter Grenzen durchaus leistungsfähig, da 

sich die meisten Beteiligten inzwischen damit arrangiert haben. 
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2. Folgen 

Die Denkmalpflege, die unter diesen Bedingungen betrieben werden kann, ent­

spricht nicht dem möglichen Optimum. Deshalb trifft die Annahme, Denkmäler 

ließen sich überall im Lande auf demselben fachlichen Niveau und nach einheitli­

chen Standards erhalten, nicht zu. Was im Einzelfall erreichbar ist, ergibt sich stets 

aus einer komplexen Gemengelage von Interessen und Einflüssen. Unter günstigen 

Rahmenbedingungen lässt sich sehr viel bewirken, wie das die guten Ergebnisse im 

Bereich der Bau- und Kunstdenkmalpflege zeigen, die aufgrund einer sehr engen 

und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen der staatlichen Bau Verwaltung, den 

Kirchen und Kommunen, aber auch engagierten Privatleuten auf der einen und dem 

BLfD auf der anderen Seite zustande kamen. Wo die Rahmenbedingungen dagegen 

ungünstig sind, lässt sich erfahrungsgemäß wenig oder nichts erreichen. 

3. Wechselwirkungen und Abhängigkeiten 

Da Denkmalschutz und Denkmalpflege vorwiegend als eine Sache des Staates an­

gesehen werden, registrieren die Betroffenen in der Regel sehr aufmerksam, in wel­

cher Form sich das Interesse dieses Staates zeigt. Angesichts weit reichender fach­

licher Forderungen ist ein Denkmaleigentümer vor allem an maximaler, unverzüg­

licher und unbürokratischer Unterstützung bei der Lösung seiner konkreten Prob­

leme interessiert. Es geht dabei um eine großzügige, schnell und zuverlässig in ih­

rer Höhe benannte, ohne autwendige Verfahren bereitgestellte finanzielle Förde­

rung und eine kompetente, verständliche, partnerschaftliche fachliche Beratung. 

Nur unter diesen Bedingungen stellt sich der Staat als "Teil der Lösung" und nicht 

als "Teil des Problems" dar. Das Abschmelzen der Fördermittel im Zeitraum zwi­

schen 1990 und 2006 sowie die Reduzierung des Fachpersonals sind deshalb für 

die Denkmaleigentümer Signale, deren negative Wirkung auch durch noch so in­

tensives Reformbemühen nicht auszugleichen ist. 

4. Schlussfolgerungen 

Der MVD hat gezeigt, dass das "gewachsene" System Denkmalschutz - Denkmal­

pflege im Großen und Ganzen einen respektablen Effekt erzielt und unter günstigen 

Bedingungen immer noch gute oder sehr gute Ergebnisse zeigt. Dafür sorgt nicht 

zuletzt eine große Zahl hochqualifizierter Fachleute in zahlreichen technischen und 

handwerklichen Berufen, deren Kompetenz und Erfahrung einen großen gesell-
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schaftlichen Wert besitzen, der aber immer noch nicht überall die verdiente Aner­

kennung findet. 

Aber: Die Möglichkeiten und Reserven des bestehenden Systems sind unter den 

gegebenen Umständen ausgereizt. Unter diesen Umständen, vor allem auch mit 

Blick auf aktuelle Problemfelder wie die Ausweisung neuer Denkmäler und En­

sembles sowie der Schutz archäologischer Stätten, ergeben sich zahlreiche Argu­

mente, die für eine Novellierung des Denkmalschutzgesetzes sprechen. 

Eine signifikante Verbesserung der Effektivität ließe sich jedoch auch bewirken, 

wenn sowohl der Staat als Initiator als auch die Kommunen als betroffene Partner 

und Nutznießer anerkennen würden, dass es sich bei Denkmalschutz und Denkmal­

pflege um ein komplexes System handelt und dass es sich lohnt, mehr, als das ak­

tuell der Fall ist, in dieses System zu investieren. In dieser Hinsicht bieten sich viel­

fältige Optimierungsmöglichkeiten an. Insbesondere sollte der eingeschlagene Weg 

einer spürbaren Erhöhung der Fördermittel weiter beschritten werden. Auch sollte 

der Personalbestand des BLfD nicht weiter reduziert, sondern im Interesse der pri­

vaten Denkmaleigentümer und deren bestmöglicher Beratung konstant gehalten 

bzw. wieder angehoben werden. 

F. Übersicht über die Ergebnisse des Modellversuchs 

Aus den Informationen, die der MVD erbracht hat, ließen sich auf dreierlei Art 

Konsequenzen ziehen: 

1. in Form von Aktivitäten, die bereits während des Modellversuchs begonnen und 

beendet wurden, oder die nun bis zu ihrem erfolgreichen Abschluss fortgesetzt 

werden sollen; 

2. in Form von Beschlüssen des Bayer. Landtags, für die entsprechende Vorschläge 

vorgelegt werden; 

3. in Form von Empfehlungen, die sich an eine größere Zahl von Adressaten rich­

ten, deren Gewicht jedoch durch die politische Unterstützung des Bayerischen 

Landtags erheblich gewönne. 
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1. Bereits laufende oder schon durchgeführte Maßnahmen 

Zu den Vorhaben, die im Rahmen des MVD bereits erledigt wurden oder aber ak­

tuell umgesetzt werden, gehören: 

1.1 eine große Umfrage bei den beteiligten Partnerbehörden zur Beschaffung zu­

verlässiger Daten und Informationen zu Denkmalschutz und Denkmalpflege 

im aktuellen Zustand; 

1.2 eine zweite, ergänzende Umfrage bei den Partner-Kommunen zu den Themen­

bereichen Barrierefreiheit, Brandschutz, Energienutzung bzw. Energieeinspa­

rung in Baudenkmälern, Revitalisierung historischer Bausubstanz, demogra­

phische Entwicklung und Baudenkmäler sowie Konflikte zwischen Bo­

dendenkmalpflege und Planungsvorhaben; 

1.3 die Reform des Zuschusswesens mit den dazu gehörenden Verwaltungsverfah­

ren; 

1.4 das Einholen von Auskünften über die Organisationsstruktur und die Ausstat­

tung der UDSchB zu Vergleichszwecken; 

1.5 das Erstellen einer Übersicht über die Fortbildungsmöglichkeiten, die derzeit 

im Bereich von Denkmalschutz und Denkmalpflege bestehen; 

1.6 die Veröffentlichung eines Katalogs regelmäßig abrufbarer Dienstleistungen 

im Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege; 

1.7 die Reform des Verwaltungsverfahrens zur Erteilung der steuerlichen Grund­

lagenbescheinigungen beim BLfD: Durch eine grundlegende Überarbeitung 

des Verfahrens selbst sowie der Informationen für die Steuerpflichtigen ist es 

dem Landesamt für Denkmalpflege im Laufe des Jahres 2009 gelungen, den 

Bearbeitungsrückstand von über 1.000 Anträgen vollkommen abzubauen und 

die Bearbeitungszeit, die bislang bis zu zwei Jahren betrug, auf maximal sechs 

Wochen zu reduzieren. Zum Abbau der Rückstände wurde nur zeitweise Per­

sonal aus anderen Arbeitsbereichen eingesetzt. Der Erfolg kam ohne Verstär­

kung des ständig in der Steuerbearbeitung tätigen Personals zustande. 

1.8 die Prüfung ob die Denkmaleigenschaft von Objekten beim Abschluss nota­

rieller Kaufverträge formell berücksichtigt werden kann. Die Prüfung führte 

zu einem negativen Ergebnis. 
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1.9 die Herausgabe von zwei Informationsbroschüren in Zusammenarbeit mit der 

Architektenkammer und der Ingenieurekammer-Bau (Baumaßnahmen an 

Baudenkmälern; Fördermöglichkeiten) sowie im als Beitrag zur Förderung 

des Denkmaltourismus die Herausgabe des populären Buches Genuss mit Ge­

schichte über Gaststätten, die unter Denkmalschutz stehen. Die Informations­

broschüren erschienen bisher in einer in einer Auflage von 11.000 Stück 

(Baumaßnahmen an Baudenkmälern) und 11.000 Stück (Fördermöglichkei­

ten). Der Landkreis Dachau wird diese Hefte in der Form einer speziellen 

„Dachauer Ausgabe" übernehmen. In Zusammenarbeit mit der Bayer. Landes­

anstalt für Wald und Forstwirtschaft kam 2008 eine Publikation über Denkmä­

ler im Wald zustande. Das Buch Genuss mit Geschichte wiederum regt zum 

Besuch von denkmalgeschützten Gaststätten an. Es erzielte ein überwältigen­

des Medienecho, stand auf mehreren Bestsellerlisten und erreichte innerhalb 

weniger Monate eine verkaufte Auflage von über 20.000 Exemplaren. Im 

Sommer 2010 erschien ein Themenheft zur bedrohten Gattung der Wald­

lerhäuser, im Herbst folgte das Buch Der Geschichte auf der Spur, ein Führer 

zu 50 beispielhaften aber wenig bekannten Denkmälern. 

1.10 die intensivierte Auseinandersetzung mit der Nachkriegsarchitektur unter He­

ranziehung der umfangreichen Vorarbeiten. Eine entsprechende Publikation 

ist für 2011 geplant, um die Vermittlung dieser unzureichend akzeptierten 

Denkmalgattung zu erleichtern. 

1.11 die Reform des Entschädigungsfonds-Verfahrens. Diese ist mittlerweile abge­

schlossen; die Ergebnisse werden im März/April 2011 durch eine Bekanntma­

chung des WFKM veröffentlicht. 

1.12 die Unterstützung des Ehrenamts in der Bodendenkmalpflege: 

Zentrale Bedeutung innerhalb des Modellprojektes besitzt die Aus- und Wei­

terbildung durch Vorträge, Seminare, Fortbildung und praktischen Schulun­

gen. Ein Schwerpunkt des Modellprojektes liegt in der Unterstützung und fi­

nanziellen Förderung von archäologischen Projekten, vor allem der Denkmal-. 

Erfassung. Ziel ist es die Zusammenarbeit zwischen Fachbehörden und Ehren­

amtlichen zu verbessern. Seit dem 01. September 2009 sind im Rahmen eines 

zunächst auf zwei Jahre befristeten Modellprojektes zwei Wissenschaftler am 

BLfD für die Betreuung des Ehrenamtes angestellt. Diese beiden Mitarbeiter 

haben bis Januar 2011 850 Beratungsgespräche geführt. Sie gaben Hinweise 

zu Geländebegehungen, Fundmeldungen und Kartierungen, zu den regionalen 

Ansprechpartnern, zu Publikationsvorhaben und Sammlungsaufarbeitungen. 

10 
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Zu den Beratungsgesprächen kamen 250 Außentermine sowie sieben eintägige 

Schulungen. Daran nahmen insgesamt 180 ehrenamtliche Mitarbeiter teil. Ins­

gesamt wurden 88 Projektanträge eingereicht, 10 weitere Anträge sind in Vor­

bereitung, 75 Anträge sind bereits als Projekt genehmigt. 

2. Beschlussvorschläge für den Bayerischen Landtag 

2.1 Die Bayerische Staatsregierung wird aufgefordert, den Entwurf eines Ge­

setzes zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes in folgenden Punkten zu er­

arbeiten: 

2.1.1 Regelung des Eigentums an archäologischem Fundgut. Bei der Regelung 

sollen die Belange der Grundstückseigentümer, Kommunen sowie regionaler 

Interessensgruppen in besonderer Weise Berücksichtigung finden. 

Begründung: 

Im Unterschied zu den meisten anderen Bundesländern gibt es im Bayer. Denkmal­

schutzgesetz keine Eigentumsregelung für archäologisches Fundgut, obwohl dies 

vom Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz bereits 1974 empfohlen wur­

de. Dies begünstigt die gewerbsmäßige Plünderung bzw. Zerstörung von Boden­

denkmälern durch Raubgräbertourismus und führt dazu, dass gefundene Objekte 

nicht gemeldet werden, weil die Finder (denen nach BGB 50 % des Fundguts zu­

stehen) den Anteil des Grundstückseigentümers (ebenfalls 50 %) unterschlagen. 

Ermittlungsverfahren, die in diesem Zusammenhang durchgeführt werden, verursa­

chen bei den beteiligten Behörden einen großen Verwaltungsaufwand und enden in 

der Regel ergebnislos. 

2.1.2 Regelung des Einsatzes elektronischer Geräte für die Suche nach Boden­

denkmälern (z.B. Metalldetektoren) entsprechend dem Bundesgesetz von 

2002. 
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Begründung: 

Seit Jahren ist zu beobachten, dass im Bereich ausgewiesener Bodendenkmäler 

elektronische Hilfsmittel (z.B. Metalldetektoren) eingesetzt werden. Anschließende 

Nachgrabungen führen dann in der Regel zu erheblichen Beschädigungen der 

Denkmäler bis hin zum Verlust ihrer Denkmaleigenschaft. In diesem Zusammen­

hang kommt es fast immer auch zur Unterschlagung von archäologischem Fundma­

terial. Die Verwendung solcher Geräte muss deshalb im Denkmalschutzgesetz ge­

regelt und mit einer formellen Sucherlaubnis verknüpft werden. 

2.1.3 Harmonisierung des DSchG mit Art. 73 BayBO: Das denkmalschutz­

rechtliche Erlaubnisverfahren ist bei Baumaßnahmen des Staates an Denkmä­

lern entbehrlich und kann entfallen, wenn die jeweilige Gemeinde und das 

Bayerische Landesamt für Denkmalpflege dagegen keine Einwände erheben. 

Begründung: 

Die Staatlichen Baudienststellen sorgen im Rahmen ihrer Verantwortung gemäß 

Art. 73 Abs. 3 BayBO dafür, dass Baumaßnahmen an staatlichen Baudenkmälern 

nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfolgen. Zusätzlich müssen sie auch 

noch über die zuständige Gemeinde bei der Regierung (Höhere Denkmalschutzbe­

hörde) eine Erlaubnis nach Denkmalschutzgesetz beantragen. Gemäß Art. 15 Abs. 

2 ist zudem das BLfD vor der Entscheidung zu hören. Die Staatlichen Baudienst­

stellen stimmen daher alle Baumaßnahmen an staatlichen Baudenkmälern in der 

Regel vorher mit dem BLfD ab (Protokoll, Stellungnahme). Bei der Behandlung 

der Erlaubnisanträge durch die Kommune und die Regierung wird dann in diesen 

Fällen häufig nur auf die Beachtung der Protokolle oder Stellungnahmen des Baye­

rischen Landesamts für Denkmalpflege hingewiesen, die den Anträgen beigefügt 

sind. Das Ergebnis der Befragung im Rahmen des Modellversuchs Denkmalpflege 

zum Szenario „Erlaubnisverfahren bei staatlichen Baumaßnahmen an Baudenkmä­

lern" hat diese Praxis bestätigt. Ein Verzicht auf dieses für die beteiligten Kom­

munen, Regierungen und Staatlichen Bauämter sehr zeitaufwändigen, in der Sache 

aber entbehrlichen Verfahrens wäre im Sinne des Bürokratieabbaus; das Ziel einer 

qualitätvollen Erhaltung der Baudenkmäler bliebe dabei unangetastet, die Rolle der 

Fachbehörde würde sogar gestärkt. 
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2.2 Der Bayerische Landtag wird gebeten, den Beschluss vom 11.07.1978 / 

20.09.1978 zu erneuern. Dieser Beschluss soll durch eine eindeutige Regelung 

zum Benehmensverfahren bei der Eintragung von Denkmälern in die Denk­

malliste, zum Verfahren bei der Streichung von Denkmälern aus der Denk­

malliste und zu den Zuständigkeiten des Landesdenkmalrats im Rahmen die­

ser Verfahren ergänzt werden. 

2.3 Die Bayerische Staatsregierung wird aufgefordert, die Vorschriften zum 

Vollzug des Denkmalschutzgesetzes in Form einer neuen Bekanntmachung 

zeitnah aktualisieren zu lassen. Die nachfolgend aufgeführten und im Rahmen 

des Modellversuchs Denkmalpflege erarbeiteten Optimierungsvorschläge sind 

in diesem Zusammenhang weitest möglich zu berücksichtigen und umzuset­

zen. 

2.3.1 Regelmäßige Sprechtage der Fachbehörde bei den Unteren Denkmalschutz­

behörden sind nur durchzuführen, wenn Entscheidungen in einer größeren Zahl von 

Einzelfällen anstehen. Anzahl, Dauer und Terminierung dieser Sprechtage sollen 

zwischen den einzelnen Unteren Denkmalschutzbehörden und dem Landesamt für 

Denkmalpflege vereinbart werden. 

2.3.2 Die Sprechtage sind von der Behandlung aller Regelfälle zu entlasten, die von 

der jeweiligen Unteren Denkmalschutzbehörde allein bearbeitet und entschieden 

werden können. Dabei soll insbesondere zwischen der einmaligen Bearbeitung von 

Sprechtagsfällen und der Betreuung länger dauernder wichtiger Projekte unter­

schieden werden. 

2.3.3 Die Unteren Denkmalschutzbehörden sollen vor dem Sprechtag alle für die 

Beurteilung von Vorhaben bzw. Anträgen notwendigen Unterlagen und Informati­

onen zusammentragen und so Stellung nehmen, dass eine zügige Entscheidung 

möglich wird. 

2.3.4 Leistungsfähigen Unteren Denkmalschutzbehörden kann die eigenständige 

Behandlung von regionaltypischen Regelfällen überlassen werden, sofern dies im 

Einvernehmen mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege geschieht. Ein­

zelheiten sollen in einer schriftlichen Vereinbarung zwischen der jeweiligen Unte­

ren Denkmalschutzbehörde und der Fachbehörde geregelt werden. 
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